
1 
 

Beitragsordnung   

 

Des Fördervereins „Freunde des Leonardo-da-Vinci-Gymnasiums e.V.“ 

(nachfolgend Verein genannt)  

 

§ 1 Allgemeines 

1. Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. Sie kann nur von der 
Mitgliederversammlung des Vereins geändert werden. Beschlüsse über die 
Änderung der Beitragsordnung gelten ab dem auf die Beschlussfassung 
folgenden Jahr. 

2. Beim Ausscheiden aus dem Verein erfolgt keine Rückerstattung bereits 

geleisteter Beiträge. 

 

§ 2 Zahlungsweise und Fälligkeit 

1. Die festgesetzten Beträge werden zum 1. April des jeweiligen Jahres 
erhoben, in dem der Beschluss gefasst wurde. Durch Beschluss der 
Mitgliederversammlung kann auch ein anderer Termin festgelegt werden. 

2. Die Beitragszahlung erfolgt durch Sepa-Lastschrifteinzug (Regel). Die 
Mitglieder erteilen dazu ihre Zustimmung unter Angabe ihrer Bankverbindung.  

3. Mitglieder, die nicht am Lastschriftverfahren (Ausnahme) teilnehmen, 
entrichten ihre Beiträge bis spätestens zum 30. April eines jeden Jahres auf 
das Beitragskonto des Vereins. 
 
 

§ 3 Beiträge 

 Regelbetrag :    4 Euro monatlich ( 48 Euro jährlich) 

 Schüler/innen:    Beitragsfrei (bis zum Bestehen des Abiturs)

      

Änderungen der persönlichen Angaben, insbesondere Änderungen der 

Kontodaten sind dem Verein schnellstmöglich mitzuteilen. 

1. Der Beitrag wird einmal jährlich in einer Gesamtsumme am 01.04. eines jeden 
Jahres per SEPA-Lastschriftmandat von einem deutschen Konto eingezogen. 
 

2. Eine Reduzierung des Regelbetrages kann der Vorstand des Fördervereins 
beschließen. 

 

3. Bei Mahnungen werden Mahngebühren von 5 Euro pro Mahnung erhoben. 

Bei Lastschriftrückgaben wird eine Gebühr von 10 Euro berechnet. 
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§ 4 Inkrafttreten dieser Beitragsordnung / „Altmitglieder“ 

Die Beitragsordnung tritt am 21.03.2017 in Kraft, nachdem diese von der 

Mitgliederversammlung so beschlossen worden ist.  

Die Beiträge der „Altmitglieder“ bleiben hiervon unberührt, können aber auf 

Wunsch dieser Beitragssatzung angepasst werden (schriftl. Mitteilung an den 

Vorstand).  

 

§ 5 Vereinskonto 

Soweit die Zahlung nicht per Lastschrifteinzug erfolgt, ist sie nur auf das 

folgende Konto zulässig: 

Postbank 

IBAN: DE95100100100481288107 

BIC: PBNKDEFFXXX 

 

Andere Zahlungsweisen sind nicht möglich. 

 


